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Zusammenfassung 

Die Stadt Rottweil plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂJustizvollzugsanstalt 

Rottweil im Eschñ. 

Für den Betrieb und den Bau der Justizvollzugsanstalt werden u. a. Beleuchtungsan-

lagen für die Baustelleneinrichtungsflächen sowie Außenanlagen (Parkplätze, Geh-

wege, Gebäude etc.) erforderlich. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens wurden die mit dem Vorhaben verbunde-

nen Lichtimmissionen für die Bau- und Betriebsphase hinsichtlich ihrer Auswirkungen 

auf die Schutzgüter Mensch und Tiere im Rahmen einer Lichtimmissionsprognose 

dargestellt und bewertet. 

Unter Zugrundelegung der lichtplanerischen Kenndaten (siehe Kapitel 4 und 5) wur-

den die an der nächstgelegenen schützenswerten Bebauung und an naturnahen Flä-

chen zu erwartenden Lichtimmissionen rechnerisch ermittelt. Die Berechnungsergeb-

nisse zeigen folgende Resultate: 

- Schutzgut Mensch: Wohnbebauung am Tierstein und Hofgut Neckarburg 

Durch die geplanten Beleuchtungseinrichtungen während der Bau- und Be-

triebsphase der JVA werden die Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuch-

tungsstärke zur Beurteilung der Raumaufhellung sowie zur Festlegung der 

maximal zulässigen Blendung nach der LAI-Licht-Richtlinie [16] während der 

Tag- und Nachtzeit an den maßgeblichen Immissionsorten unterschritten wer-

den (siehe Kapitel 7 und 8). 

- Schutzgut Tiere:  

Die durch die geplanten Beleuchtungseinrichtungen während der Bau- und Be-

triebsphase der JVA zu erwartenden horizontalen und vertikalen Beleuchtungs-

stärken wurden für 15 Berechnungspunkte für drei verschiedene Höhen ermittelt 

(siehe Kapitel 9). Die Werte erreichen horizontale Beleuchtungsstärken von bis 

zu 0,2 lx während der Bauphase und 0,6 lx während der Betriebsphase sowie 

vertikale Beleuchtungsstärken von bis zu 2,6 lx während der Bauphase und 

3,5 lx während der Betriebsphase. 

 

Dipl.-Ing. Martina Freytag  

Telefon +49 (0)89 85602 ï 217 

- Projektverantwortliche -  

Dieser Bericht darf nur in seiner Gesamtheit, einschließlich aller Anlagen, vervielfäl-

tigt, gezeigt oder veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung von Auszügen bedarf 

der schriftlichen Genehmigung durch Müller-BBM. Die Ergebnisse beziehen sich nur 

auf die untersuchten Gegenstände. 
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1 Situation und Aufgabenstellung 

Die Stadt Rottweil plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂJustizvollzugsanstalt 

Rottweil im Eschñ. Der Geltungsbereich umfasst eine Gesamtflªche von ca. 23 ha.  

Für den geplanten Neubau der Justizvollzugsanstalt wurde ein Planungswettbewerb 

durchgeführt. Den 1. Preis erhielten Obermeyer Planen + Beraten GmbH zusammen 

mit el:ch landschaftsarchitekten GbR.  

In dem nun anstehenden Bauleitplanverfahren sollen die erforderlichen planungs-

rechtlichen Grundlagen für die Umsetzung des Wettbewerbsergebnisses geschaffen 

werden. 

 

 

Abbildung 1.  Ausschnitt Bebauungsplan (Stand März 2020), ohne Maßstab [1].  
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Abbildung 2.  Perspektive JVA.  

Für den Betrieb der JVA werden u. a. Beleuchtungsanlagen für die Sicherheit bei-

spielsweise im Bereich der Umzäunung/Umwehrungsmauer sowie für Außenlagen 

(z. B. Parkplatz, Sportanlage) erforderlich. Ebenso müssen während der Bautätigkeit 

der JVA für die Baustelle, die Montage- und Baustelleneinrichtungsflächen und Fahr-

wege Beleuchtungsanlagen eingerichtet werden. 

Die nächstgelegene Wohnbebauung am Tierstein befindet sich im Nordosten in 

einem Abstand von ca. 500 m, das Wohngebäude Hofgut Neckarburg im Norden ca. 

900 m vom Bauvorhaben entfernt.  

Weiterhin befindet sich ein FFH-Gebiet in der Nähe des Plangebiets. Nach dem 

faunistischen Gutachten können beispielsweise Nachtfalter durch die Beleuchtung 

der JVA hiervon angelockt werden. 

Im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens sind die mit dem Vorhaben verbundenen 

Lichtimmissionen für die Bau- und Betriebsphase hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 

die Schutzgüter Mensch und Tiere im Rahmen einer Lichtimmissionsprognose darzu-

stellen und für das Schutzgut Mensch zu bewerten.  

Hierfür wird die derzeit vorliegende Beleuchtungsplanung für die spätere JVA zu-

grunde gelegt ([2] bis [7]). 

Eine relevante Vorbelastung durch bestehende Beleuchtungsanlagen liegt im Unter-

suchungsgebiet nicht vor.  
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2 Lichtimmissionen künstlicher Lichtquellen 

2.1 Definition und Beschreibung von Lichtimmissionen 

Eine entscheidende Voraussetzung für unseren urbanen Lebensraum ist die Verfüg-

barkeit von künstlicher Beleuchtung. Neben gestalterischen Aspekten ist Licht im 

Freien ein wichtiger Faktor, um Unfälle bei Dunkelheit zu vermeiden. Aufgrund feh-

lender lichttechnischer Planungen oder der örtlichen Gegebenheiten bleibt die Aus-

wirkung der Beleuchtung oftmals nicht auf den gewünschten Bereich begrenzt. Die 

unvermeidbare Beleuchtung der Nachbarschaft wird als Lichtimmission bezeichnet. 

Neben den immissionsschutzrechtlichen Anforderungen sollte dieser Anteil schon 

aus energetischen Gründen minimiert werden. 

Zur Beschreibung der Lichtimmissionen werden die lichttechnischen Größen 

- Beleuchtungsstärke E in lx, 

- Leuchtdichte L in cd/m² 

verwendet. Die Beleuchtungsstärke E ist ein Maß für den auf eine Fläche auftreffen-

den Lichtstrom. Sie wird in Lux (lx) angegeben. Die Leuchtdichte L als Maß für den 

Helligkeitseindruck ist die von einer Fläche (selbstleuchtend oder reflektierend) in 

eine bestimmte Richtung abgegebene Lichtstärke. Sie wird in Candela je Quadrat-

meter (cd/m²) angegeben. 

 

2.2 Spektrale Verteilung der Lichtimmissionen 

Der Farbeindruck wird durch die spektrale Verteilung der Lichtstrahlung beschrieben. 

Insbesondere für die Beurteilung der Auswirkung von Lichtimmissionen auf Tiere, 

deren spektrales Hellempfinden vom menschlichen abweicht und das damit in den 

lichttechnischen Größen nicht adäquat abgebildet wird, ist die spektrale Verteilung 

von Interesse. 

Dem lichttechnischen Berechnungsmodell liegt das spektrale Hellempfinden des 

menschlichen Auges zugrunde. Dieses beschreibt die Empfindlichkeit des Auges in 

Abhängigkeit von der Wellenlänge des Lichts (d. h. der Farbe). 

In der Lichttechnik wird jede Größe auf dieses spektrale Hellempfinden normiert. So 

enthalten beispielsweise die messtechnisch erfassten Werte der Beleuchtungsstärke 

oder der Leuchtdichte bereits diese Anpassung auf das menschliche Auge. Die Ein-

gangsdaten für Prognoseberechnungen (z. B. Lichtstärkeverteilungskurven) sind 

ebenfalls auf das spektrale Hellempfinden des menschlichen Auges bezogen. Die 

Berechnungsergebnisse können deshalb zur Beurteilung der Lichtimmissionen für 

das Schutzgut Tiere nur eingeschränkt direkt herangezogen werden.  

Umfangreiche Berechnungen von Lichtimmissionen mit Blick auf Auswirkungen auf 

beispielsweise Insekten sind mit den eingeführten lichttechnischen Größen nicht oder 

nur eingeschränkt möglich. Es ist stets eine Änderung der auf das menschliche Auge 

angepassten spektralen Bewertung der Lichtimmission erforderlich. Diese spektralen 

Verteilungen der Lichtimmissionen hängen letztendlich von den eingesetzten Lampen 

ab. 
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In der vorliegenden Beleuchtungsplanung werden überwiegend LED-Lampen mit 

einem für Insekten wenig auffälligen Emissionsspektrum eingesetzt, die somit eine 

geringere Anlockwirkung aufweisen. 

 

2.3 Anlockwirkung von Leuchten auf Tiere 

Künstliche Beleuchtungseinrichtungen üben auf nachtaktive Tiere eine gewisse An-

lockwirkung aus. Maßgeblich für diese Attraktivität ist das Lichtstromspektrum des 

verwendeten Leuchtmittels. Daneben kann die Auffälligkeit einer Leuchte mit den Kri-

terien Leuchtdichte und Raumwinkel beschrieben werden.  

Als Wirkraum kann der räumliche Bereich beschrieben werden, der von der Lichtaus-

strahlung der Leuchte betroffen ist. Befindet sich ein Insekt zur Nachtzeit innerhalb 

dieses Bereiches, besteht die Möglichkeit, dass die Leuchte eine Anlockwirkung aus-

löst. Außerhalb dieses Bereiches wird keine Anlockwirkung ausgelöst.  

 

3 Lichttechnische Anforderungen ï Schutzgut Mensch 

3.1 Allgemeines 

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz [15] dient dem Zweck, schädlichen Umweltein-

wirkungen vorzubeugen (§ 1 BImSchG). Schädliche Umwelteinwirkungen sind defi-

niert als 

ĂImmissionen, die nach Art, AusmaÇ und Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche 

Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbar-

schaft herbeizuf¿hrenñ. 

Als Immission im Sinne dieses Gesetzes wird u. a. Licht genannt (§ 3 BImSchG). 

Genehmigungsbedürftige Anlagen sind gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 BImSchG 

[15] so zu errichten und so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen, er-

hebliche Nachteile und erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit und die Nach-

barschaft nicht hervorgerufen werden können. Hierzu ist Vorsorge insbesondere 

durch die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zu treffen. 

Der Gesetzgeber hat bisher keine rechtsverbindlichen Vorschriften zur Bestimmung 

der immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeitsgrenzen für Lichtimmissionen erlas-

sen. Die im Immissionsschutz auftretenden Lichteinwirkungen bewegen sich im 

Bereich der Belästigung.  

Eine Beurteilung der Lichtimmission wird entsprechend den Immissionsrichtwerten 

der Licht-Richtlinie [16] vorgenommen. In dieser Richtlinie werden für künstliche 

Lichtquellen zwei Beurteilungskriterien genannt, die im Folgenden beschrieben wer-

den.  
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3.2 Raumaufhellung 

Beurteilungsgröße für die Raumaufhellung ist die Beleuchtungsstärke EF am Immis-

sionsort in der Fensterebene.  

Abhängig von der baulichen Nutzung des Gebietes wird zur Begrenzung der Be-

leuchtungsstärke in der Fensterebene, verursacht von Beleuchtungsanlagen, ausge-

nommen öffentliche Straßenbeleuchtungsanlagen, die Einhaltung folgender Werte 

empfohlen: 

Tabelle 1.  Immissionsrichtwerte der mittleren Beleuchtungsstärke EF in der Fensterebene  

in lx zur Beurteilung der Raumaufhellung während der Dunkelstunden im Tag- und Nachtzeit-

raum gemäß LAI Licht-Richtlinie [16].  

Immissionsort Mittlere Beleuchtungsstärke EF in lx 

Gebietsart nach BauNVO 6 ï 22 Uhr 22 ï 6 Uhr 

Kurgebiete, Krankenhäuser, 

Pflegeanstalten 

1 1 

reine Wohngebiete,  

allgemeine Wohngebiete, 

besondere Wohngebiete, 

Kleinsiedlungsgebiete, 

Erholungsgebiete 

3 1 

Dorfgebiete,  

Mischgebiete 

5 1 

Kerngebiete,  

Gewerbegebiete,  

Industriegebiete 

15 5 

 

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf zeitlich konstantes Licht, das mehrmals 

in der Woche jeweils länger als eine Stunde eingeschaltet ist. Wird die Anlage kürzer 

betrieben, sind Einzelfallbetrachtungen anzustellen. 

Bei Beleuchtungsanlagen mit veränderbaren Betriebszuständen ist der Beleuch-

tungszustand mit der maximalen Beleuchtungsstärke zu bewerten. 

Die stärkere Störwirkung durch Wechsellicht sowie durch intensiv farbiges Licht ist 

durch entsprechende Faktoren zu berücksichtigen.  

Wechsellicht liegt dann vor, wenn sich der Betriebszustand der Beleuchtungsanlage 

innerhalb von fünf Minuten wesentlich ändert. Die Faktoren für solche Zustände be-

tragen zwei bis fünf. 
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3.3 Blendung 

Neben der Raumaufhellung am Immissionsort sind auch die Eigenschaften der Licht-

quelle und deren Umgebung von Bedeutung. Im Bereich des Immissionsschutzes ist 

dabei besonders die Blendung, die mit der Auffälligkeit einhergeht, von Interesse. 

Im Allgemeinen unterscheidet man zwei Arten von Blendung: 

- Die physiologische Blendung führt zu einer Herabsetzung des Sehvermögens. 

- Die psychologische Blendung wird unter dem Gesichtspunkt der Störempfin-

dung gewertet. 

Zur Beurteilung der Blendung im Bereich des Immissionsschutzes wird die psycholo-

gische Blendung zu Grunde gelegt. Sie ist abhängig von verschiedenen Parametern 

wie der Leuchtdichte der Lichtquelle, der Leuchtdichte der Umgebung der Leuchte, 

dem vom Beobachter aus gesehenen Raumwinkel der Lichtquelle sowie weiteren 

Größen. 

Als Konvention zur Berechnung von Werten für die maximal tolerable Leuchtdichte 

einer technischen Blendlichtquelle wird für den Bereich des Immissionsschutzes fol-

gende Beziehung festgelegt [16]: 

U

S

L
Lk

W
Ö= max

 

maxL  maximal tolerable Leuchtdichte einer Lichtquelle in cd/m²,  

gemittelt über den zugehörigen Raumwinkel WS, 

UL  maßgebende Leuchtdichte der Umgebung der Lichtquelle  

in cd/m², 

SW  Raumwinkel der vom Immissionsort aus gesehenen  

Blendlichtquelle in sr, 

k normierter Proportionalitätsfaktor. 

Der Anwendungsbereich vorstehender Beziehung für den Proportionalitätsfaktor k 

soll gemäß den Vorgaben der Licht-Richtlinie auf einen Raumwinkelbereich von 10-6 

sr bis 10-2 sr begrenzt bleiben. Für Punktlichtquellen (< 10-6 sr) gilt ein linearer Zu-

sammenhang zwischen Raumwinkel und Blendmaß k, für große Flächen (> 10-2 sr) 

hingegen ist das Blendmaß nicht mehr vom Raumwinkel abhängig: 

SW < 10-6 sr: 000.1Ö
WÖ

=

U

MM

L

L
k , 

SW > 10-2 sr: M

U

L
k ,

L
= Ö0 1 . 

 

In Abhängigkeit von der baulichen Nutzung des Gebiets sollen folgende Immissions-

richtwerte k für die Beurteilung von Blendung nach der Licht-Richtlinie [16] nicht über-

schritten werden: 
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Tabelle 2.  Immissionsrichtwerte k zur Festlegung der maximal zulässigen Blendung durch 

technische Lichtquellen während der Dunkelstunden im Tag- und Nachtzeitraum gemäß  

LAI Licht-Richtlinie [16]. 

Immissionsort Immissionsrichtwert k für Blendung 

Gebietsart nach BauNVO 6 ï 20 Uhr 20 ï 22 Uhr 22 ï 6 Uhr 

Kurgebiete, Krankenhäu-

ser, Pflegeanstalten 

32 32 32 

Reine Wohngebiete,  

allgemeine Wohngebiete, 

besondere Wohngebiete, 

Kleinsiedlungsgebiete, 

Erholungsgebiete 

96 64 32 

Dorfgebiete,  

Mischgebiete 

160 160 32 

Kerngebiete,  

Gewerbegebiete,  

Industriegebiete 

- - 160 

 

Die stärkere Störempfindung von Wechsellicht kann bei der Beurteilung der Blendung 

ggf. durch Faktoren berücksichtigt werden. 

 

3.4 Maßgebliche Immissionsorte 

Aufgrund der Lage des Bauvorhabens sowie der geplanten Beleuchtungsanlagen 

sind für die Bewertung der hervorgerufenen Lichtimmissionen hinsichtlich Schutzgut 

Mensch die Wohnbebauung am Tierstein sowie das Hofgut Neckarburg anzusetzen 

(siehe Kapitel 6.1). Die Beurteilung erfolgt jeweils entsprechend den Anforderungen 

an ein Dorf-/Mischgebiet. 

  



   

 M148419/04        Version 1       FG/DNK  

 14. Mai 2020  Seite 12 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
4
8
\M

1
4
8

4
1

9
\M

1
4

8
4

1
9

_
0

4
_

B
E

R
_

1
D

.D
O

C
X

:1
4

. 
0
5

. 
2

0
2

0
 

4 Beleuchtungsanlagen Bauphase JVA 

4.1 Allgemeines 

Das Beleuchtungskonzept der Baustelle wurde auf Basis des Baustelleneinrichtungs-

plans und in Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro Obermeyer / Koch und Part-

ner erstellt [5], [6].  

Der prinzipielle Bauablauf sieht zunächst Erdarbeiten zur Herstellung einer Bau-

ebene, das Herstellen der Sicherungsmauer und anschließend der Infrastruktur vor. 

Danach werden die Bohrpfähle gegründet und die Bauwerke BA 1 bis 6 errichtet. 

 

 

Abbildung 3.  Übersichtsplan: Konzept Baustelleneinrichtungsplan [5].  

  

Montagefläche 

und Anlieferung 

Container und 

Baustelleneinrichtung 

Baugelände 

Baugelände 

Baugelände 

Fahrwege 

Reinigung und 

Zufahrtskontrolle 

Baustellen- 

zufahrt 



   

 M148419/04        Version 1       FG/DNK  

 14. Mai 2020  Seite 13 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 S

:\
M

\P
ro

j\
1
4
8
\M

1
4
8

4
1

9
\M

1
4

8
4

1
9

_
0

4
_

B
E

R
_

1
D

.D
O

C
X

:1
4

. 
0
5

. 
2

0
2

0
 

4.2 Baustelle, Montage- und Baustelleinrichtungsflächen, Fahrwege 

Für die Baustelle, die Montage- und Baustelleinrichtungsflächen sowie die Fahrwege 

wurde die Beleuchtung auf einen Mittelwert von Em = 20 lx bei einer Gleichmäßigkeit 

Uo von 0,25 ausgelegt. Für die Bereiche Kontrolle und Reinigung wurde ein Wert von 

Em = 50 lx angesetzt (siehe Baustellen- und Beleuchtungsplanung [5], [6]). 

Im Bereich der Montage- und Baustelleinrichtungsflächen sowie der Fahrwege wird 

die Beleuchtung durch Mastleuchten mit 8 m Höhe sichergestellt (Typ B 1.1: 

LED Flutlichtstrahler, 75 W; Typ B 1.2: LED Flutlichtstrahler, 120 W).  

Der Baustellenbereich wird durch Strahler, die in ca. 15 m Höhe an den Kränen 

(Typ B 2: LED Flutlichtstrahler, 465 W) montiert werden, beleuchtet. 

 

 

 

Abbildung 4.  Übersichtsplan (Teil Nord oben, Teil Süd unten): 

Außenanlage, Beleuchtung Baustelle [6].  
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Mit diesem Beleuchtungskonzept wird die Grundbeleuchtung für die Baustelle sicher-

gestellt. Für die Dauer bestimmter Arbeiten muss in den jeweiligen Teilbereichen die 

Beleuchtung entsprechend erhöht bzw. zu weiteren Tageszeiten ausgeführt werden. 

Dies zu gewährleisten liegt im Zuständigkeitsbereich des Auftragnehmers (beispiels-

weise AN Rohbau) und kann zum jetzigen Planungsstand noch nicht vollständig be-

rücksichtigt werden. Diese ggf. zusätzlich erforderliche Beleuchtung sichert die er-

gänzende Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in räumlich begrenzten Teilbereichen 

und kann daher aus immissionsschutztechnischer Sicht im Vergleich zur übergeord-

neten Grundbeleuchtung vernachlässigt werden. 

Da zum derzeitigen Planungsstand noch kein konkreter Termin-/Bauablaufplan vor-

liegt, wird im vorliegenden Fall ï um auf der immissionsschutztechnisch sicheren 

Seite zu liegen ï von einer gleichzeitigen Beleuchtung der geplanten Beleuchtungs-

anlagen ausgegangen. 

Tabelle 3.  Übersicht Leuchtentypen Baustelle JVA [6].  

Typ Art Prinzipielle 

Ausführung 

Einsatzbereich der Beleuchtung Anz

ahl 

B 1.1 Mastbeleuchtung 

Flutlichtstrahler, 

75 W, 7.500 lm 

Fa. Trilux 

 

Montage- und 

Baustelleinrichtungsflächen 

sowie Fahrwege 

ca. 

180 

Stüc

k 

B 1.2 Mastbeleuchtung 

Flutlichtstrahler, 

120 W, 12.000 lm 

Fa. Trilux 

 

Montage- und 

Baustelleinrichtungsflächen 

sowie Fahrwege 

ca. 

10 

Stüc

k 

B 2 Kranbeleuchtung  

Flutlichtstrahler, 

465 W, 58.492 lm 

Fa. Trilux 

 

Baustellenbereich ca. 

40 

Stüc

k 
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5 Beleuchtungsanlagen Betriebsphase JVA 

5.1 Allgemeines 

Aus der folgenden Abbildung ist ein Übersichtslageplan der JVA mit den beleuchte-

ten Flächen im Außenbereich ersichtlich. 

 

 

Abbildung 5.  Übersichtslageplan JVA [2].  

Parkplatz Süd 

Parkplatz Nord 

Spielfelder 
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Abbildung 6.  Beleuchtungsplan Freiflächen, Grundbeleuchtung [3]. 

Nach dem vorliegenden Beleuchtungskonzept der Fa. FAKTORLICHT  

(Vorentwurf [3]) sind für den Außenbereich folgende Leuchten vorgesehen: 

Tabelle 4.  Übersicht Leuchtentypen Betrieb JVA [3].  

Typ Art Prinzipielle 

Ausführung 

Einsatzbereich der Beleuchtung Anz

ahl 

A1 Rohrleuchte  

(Montage Zaun)  

48 W, 5.000 lm 

K1: NORKA I Bern 

 

Mauerinnen- und  

Maueraußenseite 

ca. 

176 

Stüc

k 

A2 Mastleuchte  

2x 70 W / 9.500 lm 

K2: Schuch I FOCO L 

+ 

1x 106 W / 14.000 lm 

K3: Schuch I FOCO L 
 

 

Gelände- und Fassaden- 

ausleuchtung 

ca. 

11 

Stüc

k 

A3 Mastleuchte  

4x 70 W / 9.500 lm 

K2: Schuch I FOCO L 

 

Geländeausleuchtung,  

Spielfelder 

 

ca. 

26 

Stüc

k 
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A4 Flächenstrahler 

(Bodenmontage)  

106 W / 14.000 lm 

K3: Schuch I FOCO L 

 

Fassadenausleuchtung ca. 

12 

Stüc

k 

A5 Flächenstrahler 

(Attikamontage) 

106 W / 14.000 lm 

K3: Schuch I FOCO L 

 

Fassadenausleuchtung ca. 

111 

Stüc

k 

A6 Mastleuchte  

3x 70 W / 9.500 lm 

K2: Schuch I FOCO L 

 +  

1x 106 W / 14.000 lm 

K3: Schuch I FOCO L 

 

 

Gelände- und Fassadenaus-

leuchtung 

ca. 

4 

Stüc

k 

A8: Wandanbauleuchte  

20 W / 1.800 lm 

K5: Bega I 22256 
 

 

Gebäudeeingänge ca. 

33 

Stüc

k 

A9 Mastleuchte  

35 W / 5.000 lm 

K6: BEGA I 99556 

Mastaufsatzleuchte 

 

Parkplatz ca. 

55 

Stüc

k 
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5.2 Parkplätze 

Die Erschließung der JVA erfolgt über den Westen. An dieser Seite sind insgesamt 

drei Parkplatzflächen mit entsprechender Beleuchtung vorgesehen: 

- Parkplatz Nord: 122 Pkw-Stellplätze 28 Stück Typ A9 

- Parkplatz Nord Erweiterungsfläche: 24 Stück Typ A9 

- Bus-Wendeschleife 8 Stück Typ A9 

- Parkplatz Süd: 73 Pkw-Stellplätze 19 Stück Typ A9 

 

 

Abbildung 7.  Lageplan Parkplatzflächen [2].  

 

Parkplatz Nord 

 

Parkplatz Süd 

 

Buswendeschleife 

 

LKW Wendeschleife 
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